
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES 

DES KANTONS SOLOTHURN 
.. . . . -~-. . ' . ~- . ···-·~·:: 

VOM 

.. · 8. Septembe,r 1971 Nr. 4740 

Die Einwohnergemeinde Biberist legt dem Regierungsrat den 

speziellen Bebauungsplan RH~chhaus· •Emmenbrücke 11 mit deto;: 'dazu 

gehörenden Bauordnung zur Genehmigung vor. 
. · .. ..: _ .. __ .:) :_ .. ri:··.: ~~-- ;· ;· .. ;-

_.: .·. 

Die Gemeinde bes·i-t~zt ·eine rechtsgli-ltige Ortsplanung mit . diversen 

( speziellen Plänen. Im Zuge der baulichen Sanierung des "west

lichen Emmenbrückenkopfes 11 wurde vor Jahren vom Regierungsrat 
der spezielle Bebauungsplan 'iwe·s.tliCh~-ti Emillel1btti6ketiköipttf' ;:.: ·· 

( 

. • ' ; • : ;·:· .. ·, --: . '. r" -. f ·.-.· ~--: .... _ ; .. >. ' ;. :· .· ... · ;-: . 
genehmigt. Der yorliegende spezielle·Bebauurig'splrur··unochhaüs· 

· :Emmenbrücke 11 !grlt als Ab'sdhlu~s· des)?J.c?Jlungskonzeptes in 

clies.emc:Bereichc; 'DasJHochhausprojekt wurde durch die Regienal

planungsgruppe der Nordwestschweiz~ Fachkommission Hochhäuser, 

behandelt. Die Kommission stellte grundsätzlich fest, dass 

der Standort für das Hochhaus gut gewählt ~~e-;i. ])ag,~g~:u;t., ~~~sten 
'. ·- .· ...... ,.· .. · ··-·· .... ·'· 

noch verschiedene Fragen technischer Nat~r- -~it. deo.- P!'o.jekt~ .7 

'.··· • ' •• : . • .• . 1 '•.: .• ·-

verfasser abgeklärt werden. Nach langwier;~_-g~en: Yerl"t8:n~;un.9,~B
mit der Fachkommission SO'!Jif;i~ mit -dem J?r.ojel{tverfp..s,s.~.r1 ,wurcl~, , . . '. . - . .. .. - . . ... · ~ .. •' . ,. . .· . . . -· ·-·· . . .· . . ~ ..;, •·. ·-

... e~ mögli;eh ~ ·. di~ v.on. der ,F~ql11-{onnni-s,sion gefor.d,~p;ten .t.e,c:tmi:~-ch,~n 
-···· ... -~. •. ~-· '"··- .. · .•... . ~- ··- '· " ... l.- •· -· •... .. • ~--···' ·' _.- . • . .• : : · .... ,: · ... . : . ' ' .• '. ·.: .:::: -~. ·'·. ·'· ,:. e •.; : •. ~ •. - .l.' 

Bedingungen zu bereinigen. Verkehrs:~FßCh:J.ie,~~~(?;l<: .g~fc~;i.e.rH.l:l~~ 

und unt~ri:rd-i~qp.e -q.ara,gijfl;rung, sind: ,ilfl PlE~,n und, B,auqr~\.W-g ··.· 
~ .: ......... ··- .. ·- . - . .. ... . ... .,,, -- .... ··- . .. ' ... -. .. . '. ... . . .. .. . . . . - . . ... . -.. :. . '·-· _. . .: -· . ..· . . 

ger€lge.ltr •. r .. ,· , ,·, 
....... 1 · .. ·- -~- : . .; .. -~- ,;, f '· .' •••. 

-:--j.- .. 

·-- .!··:::.i_1._··-~: .-·~;~~--,L~~-~-:~---

Die öffentliche Auflage er*'o-~gte in der ,Ze:i,.i:;; v~nu~ .. ?9·- .~~t-r~'t>er 

1967 - 18 •. ,,J;·anu.ar. 1968 .. I;nnert der g-esetzlioh~n Friß:t .wurde,n, 
. .: _:_ .' .. .- ,; ·. .: . .' •... · ~ .. . : .. ~ . . : l ..... : . .I,. . :. .' .: .• : . • : -- • .· : • ~- • •• '. ' . . :. ~ ,; • • . : _; ..• ! J. : •' . .' ·' .i '-.}. 

keine Einsprac,hen ein:g€lr;e;Lcht~ :Auf.: Grund dies.er, ~p.-:tsp.ql;l~ .. PFr~\ 
•• •• • ~- •• • .- ;; ·-· ··- ...... •• • • - '· •• • •• •• ; • ~- .• / •••• ··-' ··' ....... j • ·~ '-'·-· _-_, 

der Gemeinderat an der Sitzung vom 16. August 1~71 den speziellen 

Bebauungsplan genehmigt, wozu er gernäss § 15 des kant. Bau

gesetzes zuständig war. 
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Formell wurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

'-> · 'Na'teriell sind keine Bemerkungen: -~zubringen. 

Es. wird .. 
- -·· ~ .. . . :_ ·.:.:' ) .: ··' ... 

~-ow • •·~- • • -

· beschlössen: .· ..... _;· ;· : . '·. i. ; ;.·, ·.:;· 
. . .. ... -- - ... "''··- ................ ~ 

1. Der spezielle Bebauungsplan 11 Hochhaus Emmenbrücke 11 mit der 

dazu gehöTelidien Bauordnung· wircl ge.nehmigt. ~~" .... '··-' . 
.. ( . 

GenehnJigur).gsg,~:biJhr .. 
. I· I ..• . :· •• :) .:.· 1 ·•··· 
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···· ...... ''·. . . ' . ··. ·. !" 
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( Staatskanzlei Nf.~. :,~i~~~ ... J .KK 

Der staats:schr8iher 
·_;,: .' ...•. : .. :.:; 

Jur •· Sekretär· 'des Bau.JDepartementes 

' I<ant: Planungss'teile' (2) mit Akten und l gen. Plan liüt·-'Bauordnung ---··.··· .......... · .. 
Kaht. F1nanzv-e'rw61 tti.ng ·(2) 

Kreisbauamt I Sofothurn mit 1 gen~ Plan und Bauo-rdriung·:;"; .. :.~-.! 

Amtsschreiberei Kriegstetten, Solothurn mit 1 gen. Pfchi' .. Uri('i.'' 
Bauordnung 

:Aihlnki:nnamt cler:rEiriwohnergemeinde · Bfberist · ·: ~~·<<c .. 
BabV~rwal tung B'iberist mit T gen. ·Plan und Bauordnung - ·. 
Amisblatt (Publikation ·ziff'. · .. 1 ·des Di'spös·i ti vs) · · · 

i.;: ··-·; i.'.· 

')'!• '' '.,. '···;:: 
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KANTON SOLOTHURN GEMEINDE BIBERIST 

BAUORDNUNG 

für den speziellen Bebauungsplan "Ernmenbrückenkopf..:.West", umfassend die 
Grundstücke GB Biberist Nr. 754 NV und Nr. 756 NV. 

Die Einwohnergemeinde Biberist erlässt auf Grund des kantonalen Bauge
setzes § 7 Ziffer 5 - 8 und § 10 folgende Bauordnung für den speziellen 
Bebauungsplan "Ernmenbrückenkopf-West": 

Art. 1 

Der spezielle Bebauungsplan "Ernmenbrückenkopf-We$t" 
umfasst die Grundstücke GB Biberist Nr. 754 NV und 
Nr~ 756 NV, welche im Plan schwarz umrandet sind. 

Art. 2 

Das Gebiet wird zur Zone mit höherer Ueberbauung 
erklärt. Die Ausnützungsziffer darf 1,9 nicht über
steigen. 

Geltungsbereich 

Zoneneinteilung 

In der ausgeschiedenen Zone muss ein Hochhaus gernäss Ueberbauung 
deri. Detailprojektplänen erstellt ·werden. Die Grenz-
abstände, sowie die Stellung und Abmessung der Baute 
sind im Plan durch Hausbaulinien festgelegt. 

Art. 4 

Ein Attikageschoss gilt als Vollgeschoss. Dachauf
bauten sind nur für den Lift gestattet und so zu 
gestalten, dass sie architekto:p.isch nicht stören. 

Attikageschoss 
Dachaufbauten 
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Art. 5 

Im Erdgeschoss ist das Erstellen eines Restaurants 
und eines Ladens gestattet. 

Art. 6 

Die im Plan eingetragene Anzahl ober- und unter
irdischer Abstellplätze ist verbindlich und mit 
der Ueberbauung gleichzeitig zu erstellen. 

Die unterirdische Abstellhalle darf oberkant Ab
deckung nicht mehr als 1,50 m über den gewachsenen 
Boden herausragen. Die gesamte Ueberbauung der unter
irdischen Abstellhalle ist zu humusieren und als 
Grünfläche und Kinderspielplatz zu gestalten. Vor
behalten bleibt die Festlegung der Parkplätze für 
die Gewerbebetriebe im Sinne von § 64, Absatz 2 
des Baureglementes. 

Art. 7 

Gewerbe und Läden· 

Abstellplätze 

Garageausfahrten dürfen nicht mehr als 15 % Neigung Zugänge 
aufweisen und sind entsprechend den Bestimmungen 
zu erstellen. Zwischen projektiertem Strassen- resp. 

1 Trottoirrand und Rampenanfang beträgt der minimale 
Abstand 3 m. Die Baubehörde kann Ausnahmen von dieser 
Bestimmung gestatten, wenn dadurch keine Verkehrsge
fährdung entsteht~ der Charakter der Strasse eine 
solche Ausnahme rechtfertigt, wobei der Abstand zwi
schen projektiertem Strassen- resp. Trottoirrand 
und Rampenanfang von l m nicht unterschritten wer
den darf. 

Die Rampen ab Fahrbahn und Trottoir, als Uebergang 
auf die Erdgeschosshöhe, sollen im Maximum 10 % 
Neigung aufweisen. Im übrigen sind die Bedingungen, 
die vom Feuerwehrinspektorat gestellt werden, zu 
beachten. 





j 

3 

Art. 8 

Die Gestaltung der Süd- und Westfassade muss ein- , Fassadengestaltung 
heitlich erfolgen~ d.h" die Gliederung des Bau-
körpers, die Farl;oge~i)tine; sow~ß die Umgebungsarbeiten 
müssen der \lli~ku..:gg~ ung} ""}ße,qtftdung des Hochhauses 
entsprechend einwandfrei ge"Stal tet sein. 

Art. 9 

Als ergänzende Vorschriften gelten das kantonale 
Normalbaureglement sowie das Baureglement der Ein
wohnergemeinde Biberist vom 28. Oktober 1966, die 
Vorschriften des kantonalen Amtes für Wasserwirt
schaft und die kantonale Verordnung über Brand
schutz-Massnahmen in Hochhäusern. 

Art. 10 

Den Vorschriften der solothurnischen Gebäudever
sicherungsanstalt und des kantonalen Amtes für 
Zivilschutz ist Folge zu leisten. 

Art. 11 

Ergänzende 
Vorschriften 

Gebäudeversicherung 
und baulicher Zi
vilschutz 

Besch11rerden gegen Entscheide der Baubehörde auf Grund Beschwerden 
dieser Bauordnung sind innert 10 Tagen, von der 
schriftlichen Zustellung an gerechnet, an den Ge-
meinderat zu richten. 

Art. 12 

Diese Bauordnung tritt nach der Genehmigung durch 
den Regierungsrat mit der Publikation im Amtsblatt 
in Kraft. 

1 6. Aug. 1971 
Biberist 9 den aeo••••cJ••••••oot~•••• Im Namen Der;;;;: des 

Der 

Irrkrafttreten 

Gemeinderates 
Gemeindeschreiber: 

1t.Wtn.~~ 
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gsnehrnigt. 

19 tr 


